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 Verordnung
 der Bundesregierung

 Verordnung zur Änderung der Vorschriften über elektromagnetische Felder
 und das telekommunikationsrechtliche Nachweisverfahren

 A.  Problem und Ziel

 Die  Exposition  mit  elektrischen,  magnetischen  und  elektromagnetischen  Fel-
 dern  nimmt  infolge  der  Nutzung  moderner  Technologien  zur  Informations-  und
 Kommunikationsübertragung,  des  Ausbaus  des  Hochspannungsnetzes  und  der
 technischen  Weiterentwicklung  seit  Jahren  zu.  Die  Verordnung  über  elektroma-
 gnetische  Felder  –  26.  BImSchV  –  von  1997  dient  dem  Schutz  und  der  Vorsorge
 vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen  durch  elektrische,  magnetische  und  elek-
 tromagnetische  Felder.  Die  bestehende  Verordnung  bleibt  hinter  der  Empfeh-
 lung  des  Rates  der  Europäischen  Union  vom  12.  Juni  1999  zur  Begrenzung  der
 Exposition  der  Bevölkerung  gegenüber  elektromagnetischen  Feldern  (1999/
 519/EG)  zurück  und  bedarf  der  Anpassung  an  neueste  wissenschaftliche  Er-
 kenntnisse.

 Die  telekommunikationsrechtlichen  Regelungen  der  Verordnung  über  das  Nach-
 weisverfahren  zur  Begrenzung  elektromagnetischer  Felder  (BEMFV)  bedürfen
 einer besseren Verzahnung mit den Regelungen der 26. BImSchV.

 B.  Lösung

 Annahme der Verordnung.

 Der  Anwendungsbereich  der  26.  BImSchV  beschränkte  sich  bisher  auf  gewerb-
 lich  betriebene  Funkanlagen.  Künftig  werden  auch  private  und  hoheitlich  betrie-
 bene  Funkanlagen  vom  Anwendungsbereich  der  Verordnung  erfasst.  Ergänzt
 wird  der  Anwendungsbereich  der  26.  BImSchV  um  den  bisher  ungeregelten  Be-
 reich  der  Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung  (HGÜ),  dem  als  neue
 Übertragungstechnologie  beim  Ausbau  der  Stromnetze  zukünftig  eine  nicht  un-
 erhebliche Rolle zukommen könnte.

 Die  Internationale  Strahlenschutzkommission  (ICNIRP)  hat  im  Jahr  2010  ihre
 Grenzwertempfehlung  überarbeitet.  Dies  wird  in  der  Änderungsverordnung  be-
 rücksichtigt.  Sie  enthält  darüber  hinaus  eine  Vorsorgeregelung  für  Niederfre-
 quenz- und Gleichstromanlagen.

 C.  Alternativen

 Es sind keine Alternativen ersichtlich.
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D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Für  Bund,  Länder  und  Gemeinden  entstehen  durch  die  Verordnung  keine  zusätz-
 lichen Kosten.

 E.  Erfüllungsaufwand

 1.  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Keiner.

 2.  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Durch  die  Einführung  einer  sogenannten  Minderungspflicht,  die  die  Bevölke-
 rung  vor  der  Exposition  mit  elektrischen,  magnetischen  und  elektromagneti-
 schen  Feldern  schützen  soll,  kann  der  Wirtschaft  im  Einzelfall  neuer  Erfüllungs-
 aufwand  entstehen.  Der  sich  daraus  ergebende  zusätzliche  Erfüllungsaufwand
 wird  erst  nach  Konkretisierung  der  Anforderungen  durch  eine  Verwaltungsvor-
 schrift beziffert werden können.

 Durch  eine  neue  eingeführte  Informationspflicht  entstehen  der  Wirtschaft  nach
 eigenen  Angaben  neue  Bürokratiekosten  in  Höhe  von  weniger  als  500  Euro  pro
 Jahr.

 Die  Abschaffung  einer  bestehenden  Informationspflicht  entlastet  die  Wirtschaft
 um Bürokratiekosten in Höhe von ca. 164  000 Euro im Jahr.

 Die  Annahme  der  Maßgaben  des  Bundesrates  vom  3.  Mai  2013  können  gegen-
 über  der  am  19.  Februar  2013  vom  Kabinett  beschlossenen  Fassung  (vgl.  Bun-
 destagsdrucksache  17/12372)  im  Einzelfall  zu  zusätzlichen  Kosten  der  Wirt-
 schaft  führen.  Zum  Beispiel  kann  das  Entfallen  von  Übergangsregelungen  für
 das  Überspannungsverbot  bzw.  die  Einschränkung  von  Übergangsregelungen
 beim  Neubau  von  Niederfrequenzanlagen  dazu  führen,  dass  bereits  begonnene
 Vorhaben  umgeplant  werden  müssen.  Jedoch  ist  zu  erwarten,  dass  dann  (früher)
 geltende  strengere  Anforderungen  die  Akzeptanz  von  Ausbaumaßnahmen  rele-
 vant  erhöht  und  insgesamt  eine  Kosten  mindernde  Verfahrensbeschleunigung
 bewirkt.  Im  Ergebnis  ist  mit  keinem  zusätzlichen  Erfüllungsaufwand  zu  rech-
 nen.

 3.  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Für  die  Verwaltung  entsteht  durch  Umstellungsmaßnahmen  bei  der  Bundesnetz-
 agentur ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von ca. 90  000 Euro.

 F.  Weitere Kosten

 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  oder  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Anlage 1
 Verordnung zur Änderung der Vorschriften über elektromagnetische Felder
 und das telekommunikationsrechtliche Nachweisverfahren

 Vom …
 Auf  Grund  des  §  23  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1,  2  und  4  in
 Verbindung  mit  §  48b  des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  26.  September
 2002  (BGBl.  I  S.  3830)  sowie  des  §  12  des  Gesetzes  über
 Funkanlagen  und  Telekommunikationsendeinrichtungen
 vom  31.  Januar  2001  (BGBl.  I  S.  170)  verordnet  die  Bundes-
 regierung,  zu  §  23  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1,  2  und  4  des
 Bundes-Immissionsschutzgesetzes  nach  Anhörung  der  be-
 teiligten  Kreise  und  zu  §  23  Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  in
 Verbindung  mit  §  48b  des  Bundes-Immissionsschutzgeset-
 zes unter Wahrung der Rechte des Bundestages:

 Artikel 1

 Änderung der Verordnung über elektro-
 magnetische Felder

 Die  Verordnung  über  elektromagnetische  Felder  vom
 16.  Dezember  1996  (BGBl.  I  S.  1966),  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Diese  Verordnung  gilt  für  die  Errichtung  und
 den  Betrieb  von  Hochfrequenzanlagen,  Nieder-
 frequenzanlagen  und  Gleichstromanlagen  nach
 Absatz 2.“

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „elektromagne-
 tische  Felder“  durch  die  Wörter  „elektrische,
 magnetische  und  elektromagnetische  Felder“  er-
 setzt.

 cc)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „elektromagne-
 tischer  Felder“  durch  die  Wörter  „elektrischer,
 magnetischer  und  elektromagnetischer  Felder“
 ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  Hochfrequenzanlagen:

 ortsfeste  Anlagen,  die  elektromagnetische
 Felder  im  Frequenzbereich  von  9  Kilohertz
 bis  300  Gigahertz  erzeugen,  ausgenommen
 sind  Anlagen,  die  breitbandige  elektromag-
 netische  Impulse  erzeugen  und  der  Landes-
 verteidigung dienen,“

 bb)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  Niederfrequenzanlagen:

 ortsfeste  Anlagen  zur  Umspannung  und
 Fortleitung  von  Elektrizität  mit  einer  Nenn-

 spannung  von  1  000  Volt  oder  mehr,  ein-
 schließlich  Bahnstromfern-  und  Bahnstrom-
 oberleitungen  und  sonstiger  vergleichbarer
 Anlagen  im  Frequenzbereich  von  1  Hertz
 bis 9 Kilohertz,“

 cc)  Folgende Nummer 3 wird angefügt:

 „3.  Gleichstromanlagen:

 ortsfeste  Anlagen  zur  Fortleitung,  Umspan-
 nung  und  Umrichtung,  einschließlich  der
 Schaltfelder,  von  Gleichstrom  mit  einer
 Nennspannung von 2  000 Volt oder mehr.“

 2.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 2
 Hochfrequenzanlagen

 (1)  Zum  Schutz  vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen
 sind  Hochfrequenzanlagen  mit  einer  äquivalenten  iso-
 tropen  Strahlungsleistung  (EIRP)  von  10  Watt  oder  mehr
 so  zu  errichten  und  zu  betreiben,  dass  in  ihrem  Ein-
 wirkungsbereich  an  Orten,  die  zum  dauerhaften  oder
 vorübergehenden  Aufenthalt  von  Menschen  bestimmt
 sind, bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung

 1.  die  in  Anhang  1a  und  1b  bestimmten  Grenzwerte  für
 den  jeweiligen  Frequenzbereich  unter  Berücksich-
 tigung  von  Immissionen  durch  andere  ortsfeste
 Hochfrequenzanlagen  sowie  Niederfrequenzanlagen
 gemäß Anhang 2 nicht überschritten werden und

 2.  bei  gepulsten  elektromagnetischen  Feldern  zusätzlich
 die  in  Anhang  3  festgelegten  Kriterien  eingehalten
 werden.

 Das  Gleiche  gilt  für  eine  Hochfrequenzanlage  mit  einer
 äquivalenten  isotropen  Strahlungsleistung  (EIRP)  von
 weniger  als  10  Watt,  wenn  diese  an  einem  Standort  ge-
 mäß  §  2  Nummer  3  der  Verordnung  über  das  Nachweis-
 verfahren  zur  Begrenzung  elektromagnetischer  Felder
 vom  20.  August  2002  (BGBl.  I  S.  3366),  die  zuletzt
 durch  Artikel  3  Absatz  20  des  Gesetzes  vom  7.  Juli  2005
 (BGBl.  I  S.  1970)  geändert  worden  ist,  in  der  jeweils
 geltenden  Fassung,  mit  einer  äquivalenten  isotropen
 Strahlungsleistung  (EIRP)  der  dort  vorhandenen  Hoch-
 frequenzanlagen  (Gesamtstrahlungsleistung)  von  10
 Watt  oder  mehr  errichtet  wird  oder  wenn  durch  diese  die
 Gesamtstrahlungsleistung  von  10  Watt  erreicht  oder
 überschritten  wird.  Satz  2  gilt  nicht  für  Hochfrequenzan-
 lagen,  die  eine  äquivalente  isotrope  Strahlungsleistung
 (EIRP) von 100 Milliwatt oder weniger aufweisen.

 (2)  Kurzzeitige  Überschreitungen  der  nach  Absatz  1
 Satz  1  Nummer  1,  auch  in  Verbindung  mit  Absatz  1
 Satz  2,  zu  beachtenden  Grenzwerte  aufgrund  einer  vorü-
 bergehenden  Gefahr  für  die  öffentliche  Sicherheit  und
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Ordnung  oder  zum  Schutz  der  Sicherheit  des  Staates
 bleiben außer Betracht.“

 3.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3
 Niederfrequenzanlagen

 (1)  Zum  Schutz  vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen
 sind  Niederfrequenzanlagen,  die  vor  dem  [einfügen:  Da-
 tum  des  Inkrafttretens  der  Änderungsverordnung]  errich-
 tet  worden  sind,  so  zu  betreiben,  dass  sie  in  ihrem  Ein-
 wirkungsbereich  an  Orten,  die  zum  nicht  nur  vorüber-
 gehenden  Aufenthalt  von  Menschen  bestimmt  sind,
 bei  höchster  betrieblicher  Anlagenauslastung  die  im  An-
 hang  1a  genannten  Grenzwerte  nicht  überschreiten,
 wobei  Niederfrequenzanlagen  mit  einer  Frequenz  von
 50  Hertz  die  Hälfte  des  in  Anhang  1a  genannten  Grenz-
 wertes  der  magnetischen  Flussdichte  nicht  überschreiten
 dürfen.  Dabei  bleiben,  soweit  nicht  im  Einzelfall  hinrei-
 chende  Anhaltspunkte  für  insbesondere  durch  Berüh-
 rungsspannungen  hervorgerufene  Belästigungen  beste-
 hen,  die  nach  Art,  Ausmaß  oder  Dauer  für  die  Nachbar-
 schaft unzumutbar sind, außer Betracht

 1.  kurzzeitige  Überschreitungen  der  Grenzwerte  nach
 Satz  1  in  Verbindung  mit  Anhang  1a  um  nicht  mehr
 als  100  Prozent  mit  einer  Dauer  von  nicht  mehr  als
 5  Prozent  eines  Beurteilungszeitraumes  von  einem
 Tag und

 2.  kleinräumige  Überschreitungen  der  Grenzwerte  der
 elektrischen  Feldstärke  nach  Satz  1  in  Verbindung
 mit  Anhang  1a  um  nicht  mehr  als  100  Prozent  außer-
 halb von Gebäuden.

 (2)  Zum  Schutz  vor  schädlichen  Umweltauswirkun-
 gen  sind  Niederfrequenzanlagen,  die  nach  dem  [einfü-
 gen:  Datum  des  Inkrafttretens  der  Änderungsverord-
 nung]  errichtet  werden,  so  zu  errichten  und  zu  betreiben,
 dass  sie  bei  höchster  betrieblicher  Anlagenauslastung  in
 ihrem  Einwirkungsbereich  an  Orten,  die  zum  nicht  nur
 vorübergehenden  Aufenthalt  von  Menschen  bestimmt
 sind,  die  im  Anhang  1a  genannten  Grenzwerte  nicht
 überschreiten,  wobei  Niederfrequenzanlagen  mit  einer
 Frequenz  von  50  Hertz  die  Hälfte  des  in  Anhang  1a  ge-
 nannten  Grenzwertes  der  magnetischen  Flussdichte  nicht
 überschreiten  dürfen.  Bestehende  Genehmigungen  und
 Planfeststellungsbeschlüsse bleiben unberührt.

 (3)  Bei  der  Ermittlung  der  elektrischen  Feldstärke  und
 der  magnetischen  Flussdichte  nach  Absatz  1  und  Ab-
 satz  2  sind  alle  Immissionen  zu  berücksichtigen,  die
 durch  andere  Niederfrequenzanlagen  sowie  durch  orts-
 feste  Hochfrequenzanlagen  mit  Frequenzen  zwischen
 9  Kilohertz  und  10  Megahertz,  die  einer  Standortbe-
 scheinigung  nach  §§  4  und  5  der  Verordnung  über  das
 Nachweisverfahren  zur  Begrenzung  elektromagnetischer
 Felder bedürfen, gemäß Anhang 2a entstehen.

 (4)  Wirkungen  wie  Funkenentladungen  auch  zwi-
 schen  Personen  und  leitfähigen  Objekten  sind  zu  vermei-
 den,  wenn  sie  zu  erheblichen  Belästigungen  oder  Schä-
 den führen können.“

 4.  Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

 „§ 3a
 Gleichstromanlagen

 Zum  Schutz  vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen
 sind  Gleichstromanlagen  so  zu  errichten  und  zu  betrei-
 ben,  dass  in  ihrem  Einwirkungsbereich  an  Orten,  die
 zum  dauerhaften  oder  vorübergehenden  Aufenthalt  von
 Menschen  bestimmt  sind,  bei  höchster  betrieblicher  An-
 lagenauslastung

 1.  der  in  Anhang  1a  genannte  Grenzwert  der  magne-
 tischen Flussdichte nicht überschritten wird, sowie

 2.  Wirkungen  wie  Funkenentladungen  auch  zwischen
 Personen  und  leitfähigen  Objekten,  die  zu  erheb-
 lichen  Belästigungen  oder  Schäden  führen  können,
 vermieden werden.

 Dabei  sind  alle  relevanten  Immissionen  zu  berücksich-
 tigen.“

 5.  § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Anforderungen zur Vorsorge

 (1)  Zum  Zweck  der  Vorsorge  darf  eine  wesentliche
 Änderung  von  Niederfrequenzanlagen  in  der  Nähe  von
 Wohnungen,  Krankenhäusern,  Schulen,  Kindergärten,
 Kinderhorten,  Spielplätzen  oder  ähnlichen  Einrichtun-
 gen  nur  vorgenommen  werden,  wenn  in  diesen  Gebäu-
 den  oder  auf  diesen  Grundstücken  abweichend  von  §  3
 Absatz  1  Satz  2  auch  die  maximalen  Effektivwerte  der
 elektrischen  Feldstärke  und  magnetischen  Flussdichte
 den  Anforderungen  nach  §  3  Absatz  1  Satz  1  entspre-
 chen.  Für  Niederfrequenzanlagen,  die  nach  dem  16.  De-
 zember  1996  errichtet  oder  wesentlich  geändert  wurden,
 gelten  die  Vorsorgeanforderungen  aus  der  Verordnung
 über  elektromagnetische  Felder  in  der  Fassung  vom
 16.  Dezember 1996 weiter fort.

 (2)  Bei  Errichtung  und  wesentlicher  Änderung  von
 Niederfrequenzanlagen  sowie  Gleichstromanlagen  sind
 die  Möglichkeiten  auszuschöpfen,  die  von  der  jeweili-
 gen  Anlage  ausgehenden  elektrischen,  magnetischen
 und  elektromagnetischen  Felder  nach  dem  Stand  der
 Technik  unter  Berücksichtigung  von  Gegebenheiten  im
 Einwirkungsbereich  zu  minimieren.  Das  Nähere  regelt
 eine  Verwaltungsvorschrift  gemäß  §  48  Bundes-Immis-
 sionsschutzgesetz.

 (3)  Niederfrequenzanlagen  zur  Fortleitung  von  Elek-
 trizität  mit  einer  Frequenz  von  50  Hertz  und  einer  Nenn-
 spannung  von  220  Kilovolt  und  mehr,  die  in  einer  neuen
 Trasse  errichtet  werden,  dürfen  Gebäude  oder  Gebäude-
 teile  nicht  überspannen,  die  zum  dauerhaften  Aufenthalt
 von  Menschen  bestimmt  sind.  Bestehende  Genehmigun-
 gen  und  Planfeststellungsbeschlüsse  sowie  bis  zum  …
 [einsetzen:  Datum  des  Tages  des  Inkrafttretens  der  Än-
 derungsverordnung]  beantragte  Planfeststellungs-  und
 Plangenehmigungsverfahren,  für  die  ein  vollständiger
 Antrag zu diesem Zeitpunkt vorlag, bleiben unberührt.“

 6.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „des  Normentwurfs  DIN
 VDE  0848  Teil  1,  Ausgabe  Mai  1995,  einzusetzen,
 der  bei  der  VDE-Verlag  GmbH  oder  der  Beuth  Ver-
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lag  GmbH,  beide  Berlin,  zu  beziehen  und  beim  Deut-
 schen  Patentamt“  durch  die  Wörter  „der  DIN  EN
 50413  (Ausgabe  August  2009)  einzusetzen,  die  bei
 der  VDE-Verlag  GmbH  oder  der  Beuth  Verlag
 GmbH,  beide  Berlin,  zu  beziehen  und  beim  Deut-
 schen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

 b)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „Messungen  sind  an  den  nach  den  §§  2,  3  oder  3a
 maßgeblichen  Einwirkungsorten  mit  der  jeweils
 stärksten Exposition durchzuführen.“

 7.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  zuständige  Behörde  ist  berechtigt,  die
 vom  Betreiber  einer  ortsfesten  Funkanlage,  die  priva-
 ten  oder  gewerblichen  Zwecken  dient  oder  im  Rah-
 men  wirtschaftlicher  Unternehmungen  Anwendung
 findet,  nach  den  §§  9,  11  und  12  der  Verordnung  über
 das  Nachweisverfahren  zur  Begrenzung  elektromag-
 netischer  Felder  angezeigten  Daten  sowie  die  nach
 §  5  der  vorgenannten  Verordnung  erteilten  Standort-
 bescheinigungen,  einschließlich  der  nach  §  4  Ab-
 satz  5  der  vorgenannten  Verordnung  vorgelegten  An-
 tragsunterlagen,  bei  der  Bundesnetzagentur  für  Elek-
 trizität,  Gas,  Telekommunikation,  Post  und  Eisenbah-
 nen  abzurufen,  soweit  dies  zur  Wahrnehmung  ihrer
 Aufgaben  zum  Vollzug  dieser  Verordnung  erforder-
 lich  ist.  Die  Bundesnetzagentur  für  Elektrizität,  Gas,
 Telekommunikation,  Post  und  Eisenbahnen  stellt  der
 zuständigen  Behörde  die  Daten  nach  Satz  1  spätes-
 tens  eine  Woche  nach  Erhalt  elektronisch  zur  Verfü-
 gung.“

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  im  Satzteil  vor  Nummer  1
 nach  dem  Wort  „Niederfrequenzanlage“  die  Wörter
 „mit  einer  Nennspannung  von  110  Kilovolt  und  mehr
 oder einer Gleichstromanlage“ eingefügt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Absatz  3  werden  die  Wörter  „Absatz  1  oder  2“
 durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt.

 bb)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 „Der  Betreiber  einer  Niederfrequenzanlage  mit
 einer  Nennspannung  von  weniger  als  110  Kilo-
 volt  hat  für  diejenigen  Leitungsabschnitte,  für
 die  die  Voraussetzungen  nach  Absatz  2  Satz  1
 Nummer  1  und  2  vorliegen,  die  maßgeblichen
 Daten  sowie  einen  Lageplan  vorzuhalten  und  der
 zuständigen  Behörde  auf  Verlangen  unverzüg-
 lich vorzulegen.“

 7a. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

 „§ 7a
 Beteiligung der Kommunen

 Die  Kommune,  in  deren  Gebiet  die  Hochfrequenzan-
 lage  errichtet  werden  soll,  wird  bei  der  Auswahl  von
 Standorten  für  Hochfrequenzanlagen,  die  nach  dem  …
 [einsetzen:  Datum  des  Tages  des  Inkrafttretens  dieser
 Änderungsverordnung]  errichtet  werden,  durch  die  Be-
 treiber  gehört.  Sie  erhält  rechtzeitig  die  Möglichkeit  zur

 Stellungnahme  und  zur  Erörterung  der  Baumaßnahme.
 Die  Ergebnisse  der  Beteiligung  sind  zu  berücksich-
 tigen.“

 8.  § 8 wird wie folgt geändert:

 In  Absatz  1  wird  die  Angabe  „§§  2  und  3“  durch  die
 Angabe „§§ 2, 3 und 3a“ ersetzt.

 9.  § 9 wird wie folgt geändert:

 Die  Nummern  1  bis  3  werden  durch  folgende  Num-
 mern 1 bis 3 ersetzt:

 „1.  entgegen  §  2  Satz  1  auch  in  Verbindung  mit  Satz  2,
 entgegen  §  3  Absatz  1  Satz  1  oder  Absatz  2  Satz  1
 oder  entgegen  §  3a  Satz  1  eine  dort  genannte  An-
 lage errichtet oder betreibt,

 2.  entgegen  §  4  Absatz  1  eine  Niederfrequenzanlage
 wesentlich ändert,

 3.  entgegen  §  7  Absatz  2  Satz  1  oder  entgegen  §  10
 Absatz  2  eine  Anzeige  nicht,  nicht  richtig,  nicht
 vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet.“

 10.  § 10 wird wie folgt gefasst:

 „§ 10
 Übergangsvorschriften

 (1)  Niederfrequenzanlagen  mit  einer  Frequenz  von
 16,7  Hertz,  die  vor  dem  [einfügen:  Datum  des  Inkraft-
 tretens  der  Änderungsverordnung]  errichtet  worden
 sind,  sind  bis  zum  [einsetzen:  5  Jahre  nach  Inkrafttre-
 ten  der  Änderungsverordnung]  so  zu  betreiben,  dass
 sie  in  ihrem  Einwirkungsbereich  an  Orten,  die  zum
 nicht  nur  vorübergehenden  Aufenthalt  von  Menschen
 bestimmt  sind,  bei  höchster  betrieblicher  Anlagenaus-
 lastung  das  Doppelte  des  im  Anhang  1a  genannten
 Grenzwerts  der  elektrischen  Feldstärke  nicht  über-
 schreiten.

 (2)  Werden  Gleichstromanlagen  am  [einfügen:  Zeit-
 punkt  des  Inkrafttretens  der  Änderungsverordnung]  be-
 reits  betrieben,  so  hat  die  Anzeige  des  Betriebs  nach
 §  7  Absatz  2  bis  zum  [einfügen:  Datum  des  Montags
 der  fünften  dem  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  der  Ände-
 rungsverordnung  folgenden  Kalenderwoche]  zu  erfol-
 gen.  Wurde  mit  ihrer  Errichtung  bereits  vor  dem  [ein-
 fügen:  Zeitpunkt  des  Inkrafttreten  der  Änderungsver-
 ordnung]  begonnen,  erfolgt  der  Betrieb  aber  erst  vor
 dem  [einfügen:  Datum  des  Montags  der  fünften  dem
 Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  der  Änderungsverordnung
 folgenden  Kalenderwoche],  so  hat  die  Anzeige  des  Be-
 triebs  nach  §  7  Absatz  2  innerhalb  von  vier  Wochen
 nach Inbetriebnahme zu erfolgen.“

 11.  Anhang 1 wird wie folgt gefasst:

 „Anhang 1 (zu §§ 2, 3, 3a, 10)

 Anhang 1a
g

Frequenz (f)
In Hertz (Hz)

Grenzwerte
Elektrische Feldstärke
in Kilovolt pro Meter 

(kV/m)
(effektiv)

Magnetische Flussdichte
in Mikrotesla (µT)

(effektiv)

0 - 500
1 – 8 5 40 000 / f2

8 – 25 5 5 000 / f
25 – 50 5 200

50 – 400 250/ f 200
400 – 3 000 250/ f 80 000 / f

3 000 – 10 000 000 0,083 27
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Anhang 1b

 12.  Anhang 2 wird wie folgt gefasst:

 „Anhang 2 (zu §§ 2, 3)

 Berücksichtigung  von  Immissionsbeiträgen  anderer
 Anlagen

 Anhang 2a

 Immissionsbeiträge  der  elektrischen  und  magnetischen
 Felder  aller  Niederfrequenzanlagen  und  von  Hochfre-
 quenzanlagen  mit  Frequenzen  zwischen  9  kHz  und
 10  MHz müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:

 Elektrische Felder:

 mit

 IE,i  =  Immissionsbeitrag  des  elektrischen  Feldes  bei
 der Frequenz i im Bereich von 1  Hz bis 10  MHz,

 GE,i  =  Grenzwert  der  elektrischen  Feldstärke  bei  der
 Frequenz  i  im  Bereich  von  1  Hz  bis  10  MHz,  gemäß
 Anhang 1a

 Magnetische Felder:

 mit

 IM,i  =  Immissionsbeitrag  des  magnetischen  Feldes  bei
 der Frequenz i im Bereich von 1  Hz bis 10  MHz,

 GM,i  =  Grenzwert  der  magnetischen  Flussdichte  bei  der
 Frequenz  i  im  Bereich  von  1  Hz  bis  10  MHz,  gemäß
 Anhang 1a in Verbindung mit § 3

 Anhang 2b

 Immissionsbeiträge  der  elektrischen  und  magnetischen
 Felder  von  Hochfrequenzanlagen  mit  Frequenzen
 >  100  kHz  müssen  zusätzlich  die  folgenden  Bedingun-
 gen erfüllen:

 Elektrische Felder:

 mit

 IE,j  =  Immissionsbeitrag  des  elektrischen  Feldes  bei
 der  Frequenz  j  im  Bereich  von  100  kHz  bis  300  GHz
 (quadratisch gemittelt über 6-Minuten-Intervalle),

 GE,j  =  Grenzwert  der  elektrischen  Feldstärke  bei  der
 Frequenz  j  im  Frequenzbereich  von  100  kHz  bis

 300  GHz  (quadratisch  gemittelt  über  6-Minuten-Inter-
 valle), gemäß Anhang 1b

 Magnetische Felder:

 mit

 IM,j  =  Immissionsbeitrag  des  magnetischen  Feldes  bei
 der  Frequenz  j  im  Bereich  von  100  kHz  bis  300  GHz
 (quadratisch gemittelt über 6-Minuten-Intervalle),

 GM,j  =  Grenzwert  der  magnetischen  Feldstärke  bei  der
 Frequenz  j  im  Frequenzbereich  von  100  kHz  bis
 300  GHz  (quadratisch  gemittelt  über  6-Minuten-Inter-
 valle), gemäß Anhang 1b.“

 13.  Folgender Anhang 3 wird angefügt:

 „Anhang 3 (zu § 2)

 Gepulste Felder von Hochfrequenzanlagen

 Bei  gepulsten  elektromagnetischen  Feldern  im  Fre-
 quenzbereich  von  9  kHz  bis  100  kHz  darf  der  Spitzen-
 wert  für  die  elektrische  und  die  magnetische  Feldstärke
 das  1,5-fache  der  Werte  des  Anhangs  1a  nicht  über-
 schreiten

 Bei  gepulsten  elektromagnetischen  Feldern  im  Fre-
 quenzbereich  über  100  kHz  bis  10  MHz  darf  der
 Spitzenwert  für  die  elektrische  und  die  magnetische
 Feldstärke  das  6,93  f0,664-fache  der  Werte  des  Anhangs
 1b (f in MHz) nicht überschreiten.

 Bei  gepulsten  elektromagnetischen  Feldern  im  Fre-
 quenzbereich  über  10  MHz  bis  300  GHz  darf  der  Spit-
 zenwert  für  die  elektrische  und  die  magnetische  Feld-
 stärke  das  32-fache  der  Werte  des  Anhangs  1b  nicht
 überschreiten.“

 Artikel 2

 Änderung der Verordnung über das Nachweis-
 verfahren zur Begrenzung elektromagnetischer

 Felder

 Die  Verordnung  über  das  Nachweisverfahren  zur  Begren-
 zung  elektromagnetischer  Felder  vom  20.  August  2002
 (BGBl.  I  S.  3366),  die  durch  Artikel  3  Absatz  20  des  Geset-
 zes  vom  7.  Juli  2005  (BGBl.  I  S.  1970)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 14 wird wie folgt gefasst:

 „§ 14 Anordnungen“.

 b)  Nach  der  Angabe  zu  §  15  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§ 15a Ordnungswidrigkeiten“.

 2.  In  §  2  Nummer  3  wird  das  Wort  „überlappen“  durch  das
 Wort „überschneiden“ ersetzt.

 3.  § 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  wird  nach  dem  Wort  „und“  das  Komma
 gestrichen.

Frequenz (f)
In Megahertz (MHz)

Grenzwerte,
quadratisch gemittelt

über 6–Minuten–Intervalle
Elektrische Feldstärke

in Volt pro Meter (V/m)
(effektiv)

Magnetische Feldstärke
in Ampere pro Meter 

(A/m)
(effektiv)

0,1 – 1 87 0,73 / f
1 – 10 87 / f1/2 0,73 / f

10 – 400 28 0,073
400 – 2 000 1,375 f1/2 0,0037 f1/2

2 000 – 300 000 61 0,16“

1
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1 ,
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MHz

Hz iE
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b)  Nummer 2 wird aufgehoben.

 c)  Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

 d)  In  der  neuen  Nummer  2  werden  die  Wörter  „nach
 Entwurf  DIN  VDE  0848-3-1/A1  (Ausgabe  Februar
 2001)“  durch  die  Wörter  „nach  DIN  EN  50527-1
 (Ausgabe  Januar  2011)  und  DIN  EN  50527-2-1
 (Ausgabe Mai 2012)“ ersetzt.

 4.  § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „und“  durch  das  Wort  „oder“
 ersetzt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Satz  2  gilt  nicht  für  solche  Funkanlagen,  die  eine
 äquivalente  isotrope  Strahlungsleistung  (EIRP)  von
 100 Milliwatt oder weniger aufweisen.“

 5.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „nach  DIN  VDE
 0848  Teil  1  (Ausgabe  August  2000)“  durch  die
 Wörter  „nach  DIN  EN  50413  (Ausgabe  August
 2009)“ ersetzt.

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Erteilt  die  Bundesnetzagentur  für  Elektrizität,
 Gas,  Telekommunikation,  Post  und  Eisenbahnen
 die  Standortbescheinigung  auf  Grundlage  mess-
 technischer  Untersuchung,  so  dokumentiert  sie
 deren Ergebnis in geeigneter Form.“

 b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Zur  Unterrichtung  der  Öffentlichkeit  betreibt
 die  Bundesnetzagentur  für  Elektrizität,  Gas,  Tele-
 kommunikation,  Post  und  Eisenbahnen  in  nicht  per-
 sonenbezogener  Form  ein  Informationsportal,  das  für
 Anlagen  mit  Standortbescheinigung  den  jeweiligen
 Sicherheitsabstand nach Absatz 1 ausweist.“

 6.  § 6 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Die  für  die  zuletzt  zu  errichtende  oder  im  Sinne  des  Ab-
 satzes  2  zu  ändernde  Funkanlage  erteilte  Standortbe-
 scheinigung  gilt  zugleich  für  die  übrigen  am  Standort
 vorhandenen  ortsfesten  Funkanlagen  und  ersetzt  frühere
 Standortbescheinigungen  für  diesen  Standort.  Die  Be-
 treiber  dieser  Funkanlagen  erhalten  unter  Angabe  des
 Inhabers  der  Standortbescheinigung  eine  Abschrift  der
 neuen  Standortbescheinigung  der  Bundesnetzagentur  für
 Elektrizität,  Gas,  Telekommunikation,  Post  und  Eisen-
 bahnen.“

 7.  In  §  8  Absatz  3  wird  im  Satzteil  vor  Nummer  1  und  in
 Nummer  1  jeweils  die  Angabe  „§  3  Nr.  3“  durch  die
 Wörter „§ 3 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.

 8.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „DIN  VDE  0848
 Teil  1  (Ausgabe  August  2000)  durch  die  Wörter
 „DIN EN 50413 (Ausgabe August 2009)“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Eine  anzeigepflichtige  Amateurfunkstelle
 kann  in  das  Informationsportal  nach  §  5  Absatz  5
 aufgenommen  werden,  wenn  der  Betreiber  der  Ama-
 teurfunkstelle  dieser  Aufnahme  zustimmt  und  die
 Anzeige  in  der  Form  erfolgt  ist,  die  in  der  Anleitung

 zur  Durchführung  der  Anzeige  beschrieben  wird.
 Beantragt  der  Betreiber  der  Amateurfunkstelle  die
 Herausnahme  der  anzeigepflichtigen  Amateurfunk-
 stelle  aus  dem  Informationsportal,  so  ist  die  nach
 Satz  1  im  Informationsportal  erfolgte  Veröffent-
 lichung  unverzüglich,  spätestens  aber  zwei  Wochen
 nach Eingang dieses Antrags zu löschen.“

 9.  In  §  10  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „nach  Ent-
 wurf  DIN  VDE  0848-3-1/A1  (Ausgabe  Februar  2001)“
 durch  die  Wörter  „nach  DIN  EN  50527-1  (Ausgabe
 Januar  2011)  und  DIN  EN  50527-2-1  (Ausgabe  Mai
 2012)“ ersetzt.

 10.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Inbetriebnahme  und  wesentliche  Ände-
 rung  einer  ortsfesten  Funkanlage,  die  den  Regelun-
 gen  des  §  4  unterliegt,  ist  der  Bundesnetzagentur
 für  Elektrizität,  Gas,  Telekommunikation,  Post  und
 Eisenbahnen  mindestens  zwei  Wochen  vor  der  In-
 betriebnahme  anzuzeigen.  Die  Außerbetriebnahme
 einer  ortsfesten  Funkanlage,  die  den  Regelungen
 des  §  4  unterliegt,  ist  der  Bundesnetzagentur  für
 Elektrizität,  Gas,  Telekommunikation,  Post  und
 Eisenbahnen unverzüglich anzuzeigen.“

 b)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Satz  1  gilt  nicht  für  Funkanlagen,  die  eine  äqui-
 valente  isotrope  Strahlungsleistung  (EIRP)  von
 100  Milliwatt oder weniger aufweisen.“

 11.  Nach  §  13  Absatz  2  Satz  3  wird  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „Für  diese  messtechnische  Überprüfung  ist  die  Ama-
 teurfunkstelle  nach  vorheriger  Ankündigung  sende-
 bereit zu halten.“

 12.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift zu § 14 wird wie folgt gefasst:

 „§ 14

 Anordnungen“

 b)  In Satz 3 wird die Angabe „und 2“ gestrichen.

 13.  Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:

 „§ 15a

 Ordnungswidrigkeiten

 Ordnungswidrig  im  Sinne  des  §  17  Absatz  1  Num-
 mer  7  des  Gesetzes  über  Funkanlagen  und  Telekom-
 munikationsendeinrichtungen  handelt,  wer  vorsätzlich
 oder  fahrlässig  entgegen  §  4  Absatz  1  Satz  1,  auch  in
 Verbindung  mit  Satz  2,  entgegen  §  5  Absatz  2  Satz  2
 oder  entgegen  §  5  Absatz  3  Satz  5  eine  ortsfeste  Funk-
 anlage betreibt.“

 Artikel 3

 Bekanntmachungserlaubnis

 Das  Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und
 Reaktorsicherheit  kann  den  Wortlaut  der  Verordnung  über
 elektromagnetische  Felder  –  26.BImSchV  –  in  der  vom
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Inkrafttreten  dieser  Verordnung  an  geltenden  Fassung  im
 Bundesgesetzblatt bekannt machen.

 Artikel 4

 Inkrafttreten

 Die  Verordnung  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in
 Kraft.

 Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  909.  Sitzung  am  3.  Mai  2013
 beschlossen,  der  Verordnung  gemäß  Artikel  80  Absatz  2  des
 Grundgesetzes  nach  Maßgabe  der  sich  aus  der  Anlage  erge-
 benden Änderungen zuzustimmen.
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Anlage
 Ä n d e r u n g e n

 zur

 Verordnung zur Änderung der Vorschriften
 über elektromagnetische Felder und das

 telekommunikationsrechtliche Nachweisverfahren

 1.  Zu Artikel 1 Nummer 3  (§ 3 Absatz 2 Satz 2 der
 26.  BImSchV)

 In  Artikel  1  Nummer  3  sind  in  §  3  Absatz  2  Satz  2  die
 Wörter  „sowie  vor  dem  31.12.2013  beantragte  Planfest-
 stellungsverfahren  und  Plangenehmigungsverfahren“  zu
 streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Auf  Grund  der  nur  geringen  Unterschiede  der  Anforde-
 rungen  der  Absätze  1  und  2  und  den  seit  1996  geltenden
 Vorsorgeanforderungen  ist  eine  Übergangsregelung  ent-
 behrlich.  Auch  bereits  begonnene  Verfahren  sollten
 daher  nach  den  neuen  Anforderungen  zu  Ende  geführt
 werden.  Dies  entspricht  im  Übrigen  auch  der  allgemei-
 nen  immissionsschutzrechtlichen  Praxis,  §  67  Absatz  4
 BImSchG und § 25 der 9. BImSchV.

 2.  Zu Artikel 1 Nummer 4  (§ 3a Satz 2 der
 26.  BImSchV)

 In  Artikel  1  Nummer  4  sind  in  §  3a  Satz  2  die  Wörter
 „von umliegenden Gleichstromanlagen“ zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Bereits  im  von  der  Bundesnetzagentur  genehmigten
 Netzausbauplan  2012  sind  HGÜ-Leitungen  vorgesehen,
 die  zum  Teil  in  bestehenden  Trassen  von  50  Hz-Lei-
 tungen  bzw.  auf  gleichem  Mast  geführt  werden  sollen.
 Da  Funkenentladungen  von  elektrischen  Feldern  verur-
 sacht  werden  und  damit  auch  von  Wechselfeldern,  sind
 bei  den  Anforderungen  zur  Vermeidung  von  Funkenent-
 ladungen  grundsätzlich  alle  relevanten  Anlagen  zu  be-
 rücksichtigen.

 3.  Zu Artikel 1 Nummer 5  (§ 4 Absatz 1 Satz 2 – neu –
 der 26. BImSchV)

 In  Artikel  1  Nummer  5  ist  dem  §  4  Absatz  1  folgender
 Satz anzufügen:

 „Für  Niederfrequenzanlagen,  die  nach  dem  16.  Dezem-
 ber  1996  errichtet  oder  wesentlich  geändert  wurden,  gel-
 ten  die  Vorsorgeanforderungen  aus  der  Verordnung  über
 elektromagnetische  Felder  in  der  Fassung  vom  16.  De-
 zember 1996 weiter fort.“

 B e g r ü n d u n g

 Durch  den  neu  angefügten  Satz  wird  sichergestellt,  dass
 die  geänderte  Verordnung  nicht  hinter  den  Anforderun-
 gen  der  Fassung  vom  16.  Dezember  1996  zurückbleibt.
 Dort  galt  bereits,  dass  für  ab  diesem  Zeitpunkt  errichtete
 oder  wesentlich  geänderte  Anlagen  im  Bereich  der  ge-
 nannten  besonders  schützenswerten  Orte  kurzzeitige
 oder  kleinräumige  Überschreitungen  der  Grenzwerte  ab-
 weichend von § 3 Absatz 1 Satz 2 nicht zulässig sind.

 4.  Zu Artikel 1 Nummer 5  (§ 4 Absatz 2 Satz 1 der
 26. BImSchV)

 In  Artikel  1  Nummer  5  ist  in  §  4  Absatz  2  Satz  1  das
 Wort  „vermindern“  durch  das  Wort  „minimieren“  zu  er-
 setzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  bisher  vorgesehene  Wortwahl  ist  eindeutig  zu
 schwach,  um  dem  Vorsorgegedanken  gerecht  zu  werden.
 Denn  eine  magnetische  Flussdichte  von  95  Mikrotesla
 (µT)  ist  gegenüber  100  µT  auch  gemindert,  läuft  aber  ins
 Leere.  Hier  sollte  der  Gedanke  aus  dem  Strahlenschutz
 mit  dem  Minimierungsgebot  übernommen  und  nicht  auf
 eine  noch  völlig  unbekannte  Verwaltungsvorschrift  ab-
 gestellt werden.

 5.  Zu Artikel 1 Nummer 5  (§ 4 Absatz 2 Satz 1 der
 26.  BImSchV)

 In  Artikel  1  Nummer  5  ist  §  4  Absatz  3  Satz  2  wie  folgt
 zu fassen:

 „Bestehende  Genehmigungen  und  Planfeststellungs-
 beschlüsse  sowie  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des
 Tages  des  Inkrafttretens  der  Änderungsverordnung]  be-
 antragte  Planfeststellungs-  und  Plangenehmigungsver-
 fahren,  für  die  ein  vollständiger  Antrag  zu  diesem  Zeit-
 punkt vorlag, bleiben unberührt.“

 B e g r ü n d u n g

 Aus  der  Begründung  zur  Nummer  5  ist  nicht  ersichtlich,
 warum  Vorhaben,  für  die  erst  nach  Inkrafttreten  der  Ver-
 ordnung  ein  Antrag  gestellt  wird,  in  den  Regelungs-
 bereich  der  Bestandsanlagen  fallen  sollen.  Für  diese  Vor-
 haben  ist  die  Planungsphase  noch  nicht  abgeschlossen,
 sodass  Änderungen  hinsichtlich  höherer  Anforderungen
 aus  der  Verordnung  für  Neuanlagen  noch  berücksichtigt
 werden können.

 6.  Zu Artikel  1 Nummer  7 Buchstabe a
 (§  7 Absatz  1 Satz 2 der 26. BImSchV)

 In  Artikel  1  Nummer  7  Buchstabe  a  ist  in  §  7  Absatz  1
 Satz  2  das  Wort  „Landesbehörde“  durch  das  Wort  „Be-
 hörde“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Angleichung  des  Wortlauts  an  die  Formulierung  in  Satz  1
 der Vorschrift.

 Die  Wortwahl  „zuständige  Behörde“  beugt  im  Übrigen
 dem  möglichen  Missverständnis  vor,  dass  die
 26.  BImSchV  zwingend  durch  Behörden  in  staatlicher
 Trägerschaft  zu  vollziehen  wäre.  Die  Vollzugszuständig-
 keit  kann  aber  auch  –  wie  beispielsweise  in  Niedersach-
 sen  –  kommunalen  Behörden  übertragen  werden,  welche
 als solche keine Landesbehörden sind.

 7.  Zu Artikel 1 Nummer 7a – neu –
 (§ 7a – neu – der 26. BImSchV)

 In  Artikel  1  ist  nach  Nummer  7  folgende  Nummer  7a
 einzufügen:
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,7a.  Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

 „§7a

 Beteiligung der Kommunen

 Die  Kommune,  in  deren  Gebiet  die  Hochfre-
 quenzanlage  errichtet  werden  soll,  wird  bei  der  Aus-
 wahl  von  Standorten  für  Hochfrequenzanlagen,  die
 nach  dem  …  [einsetzen:  Datum  des  Tages  des  In-
 krafttretens  dieser  Änderungsverordnung]  errichtet
 werden,  durch  die  Betreiber  gehört.  Sie  erhält  recht-
 zeitig  die  Möglichkeit  zur  Stellungnahme  und  zur
 Erörterung  der  Baumaßnahme.  Die  Ergebnisse  der
 Beteiligung sind zu berücksichtigen.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Die  Regelung  entspricht  im  Kern  den  Vereinbarungen
 der  Mobilfunknetzbetreiber  mit  den  kommunalen  Spit-
 zenverbänden  aus  dem  Jahr  2001.  Diese  Vereinbarungen
 haben  sich  in  der  Praxis  bewährt,  wenn  es  darum  geht,
 die  Vorsorge  zu  stärken  und  Akzeptanz  der  Mobilfunk-
 infrastruktur  zu  verbessern.  Beispielsweise  können  kom-
 munale  Mobilfunkkonzepte  zur  Anwendung  kommen,
 (siehe  auch  die  Entscheidung  des  BVerwG  (4  C  1/11)
 vom 30. August .2012).

 Um  Rechtssicherheit  zu  schaffen,  sollte  die  Beteiligung
 der Kommunen gesetzlich verankert werden.

 8.  Zu Artikel 1 Nummer 11  (Anhang 1a Überschrift der
 Spalten 2 und 3 der
 26.  BImSchV)

 In  Artikel  1  Nummer  11  ist  in  Anhang  1a  in  der  Über-
 schrift  der  Spalten  2  und  3  das  Wort  „(Spitzenwerte)“  zu
 streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Grenzwerte  sind  in  der  Tabelle  als  Effektivwerte  an-
 gegeben.  Unter  welchen  Randbedingungen  diese  Werte
 einzuhalten  sind,  ist  in  den  entsprechenden  Paragrafen
 geregelt.  Der  Ausdruck  „Spitzenwerte“  ist  an  dieser
 Stelle daher entbehrlich und auch missverständlich.
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